An das Eingangsvermerk

[ ] Finanzamt Osterreich, Postfach 260, 1000 Wien
|:| Finanzamt fiir GroBbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien

Dieses Formular wird maschinell gelesen, fiillen Sie es daher nur mittels Tastatur und Bildschirm aus. Eine handschriftliche Befiillung
ist unbedingt zu vermeiden. Betragsangaben in EURO und Cent (rechtsbiindig). Eintragungen auBerhalb der Eingabefelder
kénnen maschinell nicht gelesen werden.

Steuernummer

BEZEICHNUNG DER KORPERSCHAFT

Korperschaftsteuererklarung fiir 2025

Gesetzliche Bestimmungen ohne ndhere Bezeichnung beziehen sich auf das Kérperschaftsteuergesetz 1988 (KStG 1988).

Informationen zur elektronischen Erklarungsabgabe finden Sie auf bmf.gv.at oder direkt unter FinanzOnline (https://finanzonline.
bmf.gv.at). Informationen zur Kérperschaftsteuer finden Sie auf bmf.gv.at unter Findok - Richtlinien (Kérperschaftsteuerrichtlinien
2013).

Koérperschaftsteuererkldrung fir inldndische und vergleichbare ausléndische unbeschréankt Steuerpfiichtige, die zur Flihrung von Blchern
————— nach den Vorschriften des Unternehmensrechtes verpflichtet sind, sowie Genossenschaften, Betriebe gewerblicher Art und Privatstiftungen,
Ricksetzen Fﬁe unter § 7 Abs. 3 fallen.

Datenschutzerkldrung auf bmf.gv.at/datenschutz
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Zutreffendes bitte ankreuzen!

Sitz der Kérperschaft

Anschrift und Telefonnummer der Geschaftsleitung

Branchenkennzahl (ONACE 2025) It. E 2 Bitte unbedingt ausfiillen! | _| Mischbetrieb
Dauer des Einkiinfteermittlungszeitraumes, nur wenn Der Abschluss fir das Wirtschaftsjahr ist von den zustandigen
abweichend von 12 Monaten (Anzahl der Monate) 2 | Organen genehmigt worden: jal ] nein[ |
3
Bilanzstichtag | Liquidationszeitraum von | | bis |
Das Unternehmen ist (Bitte zusétzlich das Formular K 1g ausfiillen.) 4
Minderbeteiligter einer
_| Gruppentrager |_| Gruppenmitglied |_| Beteiligungsgemeinschaft | Im Veranlagungszeitraum erfolgte eine Umgriindung ja l_

_l Die Option zugunsten der Steuerwirksamkeit wird fiir (eine) neue internationale Schachtelbeteiligung(en) ausgelibt (§ 10 Abs. 3, bitte [s]
Beilage K 10 anschlieBen). Beachten Sie bitte: Die Beilage K 10 ist auch dann anzuschlieBen, wenn eine Option in Vorjahren ausgelibt
wurde. Im Falle einer Option im Veranlagungsjahr oder in einem Vorjahr ist daher jedenfalls die Beilage K 10 anzuschlieBen.

_| Option zur Behandlung als § 7 Abs. 3-Kdrperschaft fiir Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 6

1. Bilanzposten gemaB § 224 UGB 7 Betrage in Euro und Cent
Grund und Boden
= EKR 020-022 9310
g, Gebdude auf eigenem Grund
“é EKR 030, 031 9320
Qo Finanzanlagen
EKR 08-09 9330
Vorrate
EKR 100-199 9340
£ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
5 EKR 20-21 9350
'q:) Sonstige Riickstellungen (ohne Riickstellungen fiir Abfertigungen, Pensionen oder Steuern),
- soweit sie nicht in Kennzahl 9363 zu erfassen sind - EKR 304-309 9360
c
€ S Pauschalriickstellungen fiir sonstige ungewisse Verbindlichkeiten 9363
$ N Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten und Finanzinstituten
T & |EKR311-319 9370
=
o L
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‘ 2. Gewinn- und Verlustrechnung gemaB § 231 UGB |
Ertrage [Grundsétzlich sind Ertrédge ohne Vorzeichen anzugeben. Nur wenn sich bei einer Kennzahl ein negativer Wert ergibt, ist ein
negatives Vorzeichen ("-") anzugeben.]
- Umsatzerlése (Waren-Leistungserlse)

L E a | EKR 40-44 Achtung: Diese Kennzahl muss jedenfalls ausgefiillt werden (§ 62 Abs. 5 BAO).
Gegebenenfalls ist der Wert ,,0" einzutragen. 9040
Anlagenerldse
EKR 460-462 vor allfalliger Auflésung auf 463-465 bzw. 783 9060
Aktivierte Eigenleistungen
EKR 458-459 9070
Bestandsveranderungen
EKR 450-457 9080
Ubrige Ertrage (inklusive Finanzertrége, Kapitalverénderungen, Gewinnanteile aus einer stillen Beteiligung)

Saldo 9090
Summe der Ertrage (muss nicht ausgefiillt werden)

Aufwendungen [Grundsétzlich sind Aufwendungen ohne Vorzeichen anzugeben. Nur wenn sich bei einer Kennzahl ein negativer Wert
ergibt, ist ein negatives Vorzeichen ("-") anzugeben.]

Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe

EKR 500-539, 580 9100
Beigestelltes Personal (Fremdpersonal) und Fremdleistungen

EKR 570-579, 581, 750-753 9110
Personalaufwand ("eigenes Personal)

EKR 60-68 9120
Abschreibungen auf das Anlagevermdgen (zB AfA, geringwertige Wirtschaftsgiter, EKR 700 -

708), soweit sie nicht in Kennzahl 9134 zu erfassen sind 9130
Degressive Absetzung fiir Abnutzung 9134
Abschreibungen vom Umlaufvermdgen, soweit diese die im Unternehmen (iblichen Abschreibungen
Ubersteigen - EKR 707 - und Dotierung/Auflésung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen 9140
Dotierung/Aufldsung von pauschalen Wertberichtigungen zu Forderungen

Achtung: Im Falle von Aufibsungen ist der Betrag mit negativem Vorzeichen zu erfassen. 9142
Instandhaltungen (Erhaltungsaufwand) fiir Gebdude

EKR 72 9150
Reise- und Fahrtspesen inkl. Kilometergeld und Diaten (ohne tatsachliche Kfz-Kosten)

EKR 734-737 9160
Tatsdchliche Kfz-Kosten (ohne AfA, Leasing und Kilometergeld)

EKR 732-733 9170
Miet- und Pachtaufwand, Leasing

EKR 740-743, 744-747 9180
Provisionen an Dritte, Lizenzgebihren

EKR 754-757, 748-749 9190
Werbe- und Reprasentationsaufwendungen, nicht in den Kennzahlen 9243 bis 9209 zu

erfassenden Spenden, Trinkgelder

EKR 765-769 9200
Buchwert abgegangener Anlagen

EKR 782 9210
Zinsen und ahnliche Aufwendungen

EKR 828-834 9220
Gewinnanteile echter stiller Gesellschafter iSd § 27 Abs. 2 Z 4 EStG 1988 9258
Pensionskassenbeitrige (§ 4 Abs. 4 Z 2 EStG 1988) 9248
Betriebliche Spenden an beglinstigte Forschungs- und Lehreinrichtungen, Museen, Kultur-

einrichtungen, das Bundesdenkmalamt und die Internationale Anti-Korruptions-Akademie 1) 9243
Betriebliche Spenden an mildtétige Organisationen 1) 9244
Betriebliche Spenden an Umweltschutzorganisationen und Tierschutzorganisationen 1) 9245
Betriebliche Spenden an freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbdnde 1) 9246
Betriebliche Spenden an Sporteinrichtungen 1) 9206
Betriebliche Spenden an Kindergérten 1) 9207
1) Nur absetzbar, wenn die jeweilige Einrichtung in der Liste der beglinstigten Spendeneinrichtungen des Bundesministeriums fir Finanzen

o enthalten ist.
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‘ Betriebliche Spenden an Schulen 1)

Betriebliche Spenden an andere von den Kennzahlen 9243 bis 9208 nicht erfasste
begtinstigte Einrichtungen 1

Betriebliche Zuwendungen des Veranlagungsjahres zur Vermdgensausstattung einer
gemeinnitzigen Stiftung (§ 4b EStG 1988) 1)

Betriebliche Zuwendungen des Veranlagungsjahres an die Innovationsstiftung fiir Bildung
und/oder an deren Substiftungen (§ 4c EStG 1988) 1)

Zuwendungen an eine Unternehmenszweckforderungsstiftung

O (V| VO |V (V| |©
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Zuwendungen an eine Arbeithehmerférderungsstiftung

U1

Zuwendungen an eine Belegschaftsbeteiligungsstiftung 926

Zuwendungen an eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung 9266

Ubrige Aufwendungen, Kapitalveranderungen
Saldo 9230

Summe der Aufwendungen (muss nicht ausgefiillt werden)
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (ohne Beriicksichtigung eines Gewinnvortrages/Verlustvortrages,

einschlieBlich allfélliger ausléndischer Einkiinfte, fiir die das Besteuerungsrecht auf Grund von
Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zusteht)

3. Korrekturen des Bilanzgewinnes/Bilanzverlustes (Steuerliche Mehr-/Weniger-Rechnung)

Zur Ermittlung des zu versteuernden Gewinnes/Verlustes ist der Bilanzgewinn/Bilanzverlust - soweit er nicht bereits nach steuerlichen
Vorschriften ermittelt wurde - durch die nachfolgenden Zu- bzw. Abrechnungen zu korrigieren. Gewinnerhéhende Korrekturen sind
ohne Vorzeichen, gewinnmindernde Korrekturen sind mit negativem Vorzeichen ("-") anzugeben.

Investitionsfreibetrag (10%) 9276
Oko-Investitionsfreibetrag (15%) 9277
Befristet erhohter Investitionsfreibetrag (20%)

Achtung: Steht bei einer Pauschalierung auf Grundlage von § 17 nicht zu 9344
Befristet erhdhter Oko-Investitionsfreibetrag (22%)

Achtung: Steht bei einer Pauschalierung auf Grundlage von § 17 nicht zu 9345
Nachzuversteuernder Investitionsfreibetrag 9337
Oko-Zuschlag fiir Aufwendungen in Wohngebauden (§ 124b Z 452 lit. a EStG 1988) 9338
Zufiihrung zu Riicklagen/Auflésung von Riicklagen 8/ 19236
Gewinne/Verluste von Gruppenmitgliedern, die auf Grund eines Ergebnisabfiihrungsvertrages

im unternehmensrechtlichen Bilanzgewinn/Bilanzverlust des Gruppentrégers enthalten sind 9/ 19238
Korrekturen zu Abschreibungen auf das Anlagevermdgen gemaB Kennzahl 9130, soweit sie

nicht in Kennzahl 9269 zu erfassen sind 9240
Korrekturen zu Abschreibungen auf das Anlagevermogen gemaB Kennzahl 9130, soweit die

(erweiterte) beschleunigte Gebdudeabschreibung (§ 8 Abs. 1a und § 124b Z 451 EStG 1988)

betroffen ist 9269
Korrekturen gemaB § 7 Abs. 1a EStG 1988 zu degressiven Abschreibungen geméB Kennzahl 9134 9268
Bei der Veranlagung 2025 zu erfassende Wertberichtigungsfiinftelbetrag gemaB § 124b 2372

lit. a iVm lit. ¢ EStG 1988 (,Forderungsaltbestand") 10/ (9273
Korrekturen zu Kfz-Kosten 9260
Korrekturen zu Miet- und Pachtaufwand, Leasing (EKR 740-743, 744-747) - Kennzahl 9180 9270
Korrekturen zu Werbe- und Reprasentationsaufwendungen, Spenden, Trinkgelder

(EKR 765-769) - Kennzahl 9200 9280
Korrekturen betreffend Spenden der Kennzahlen 9243 bis 9209 11/ 9317
Korrekturen betreffend Zuwendungen zur Vermdgensausstattung einer gemeinnitzigen

Stiftung - Kennzahl 9261 11 (9322
Korrekturen betreffend Zuwendungen an die Innovationsstiftung fiir Bildung und deren

Substiftungen - Kennzahl 9262 11 9325
Korrekturen im Zusammenhang mit Sozialkapitalriickstellungen (8§ 14 EStG 1988) 9282

1) Nur absetzbar, wenn die jeweilige Einrichtung in der Liste der begiinstigten Spendeneinrichtungen des Bundesministeriums fiir Finanzen
enthalten ist.
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‘ Bei der Veranlagung 2025 zu erfassende Riickstellungsfiinftelbetrag gemaB § 124b Z 372 lit. b

iVm lit. ¢ EStG 1988 (,Altbetrage") 12| (9274
Ubrige nicht in Kennzahl 9292 zu beriicksichtigende Korrekturen im Zusammenhang mit

sonstigen Riickstellungen 9286
Korperschaftsteuer (einschlieBlich der Zufiihrung zu Riickstellungen, abziiglich von Riick-
stellungsauflésungen und Erstattungen), auslandische Personensteuer laut Kennzahl 841

sowie Steuerumlagen bei Bestehen einer Unternehmensgruppe l13 (9292
Kapitalertragsteuer von vereinnahmten Kapitalertragen, die vom Schuldner einbehalten oder

ibernommen werden 9293
6/7 der gemaB § 12 Abs. 3 Z 2 zu verteilenden Abschreibungen und Verluste betreffend

Kapitalanteile l14| (9294
Korrekturen betreffend Entgelte fur Arbeits- und Werkleistungen (§ 20 Abs. 1 Z 7 und

Z 8 EStG 1988 iVm § 12 Abs. 1 Z 8) 151 19257
Hinzuzurechnende Vergiitungen jeder Art an Mitglieder des Aufsichtsrates, Verwaltungsrates oder

an andere mit der Uberwachung der Geschaftsfiihrung beauftragte Personen gemaB § 12 Abs. 12 7 9295
Hinzuzurechnende Zinsen und Lizenzgebiihren gemaB § 12 Abs. 1 Z 10 l16. (9318
Hinzuzurechnende Aufwendungen geméaB § 14 KStG 1988 l17 19333
Hinzuzurechnende Ertrdge geméaB § 14 KStG 1988 117/ (9334
Siebentel gem&B § 12 Abs. 3 Z 2 ab dem zweiten Wirtschaftsjahr des Verteilungszeitraumes 14/ (9296
Flinfzehntelbetrage aus Firmenwertabschreibungen gemaB § 9 Abs. 7

(nur bei Gruppenbesteuerung und Beteiligungserwerb vor dem 1.3.2014) 18 (9297
Beteiligungsertréige gemaB § 10 Abs. 1 Z 1 bis 4 19/ (9298
Beteiligungsertrége geméB § 10 Abs. 1 Z 5 und 6 19 (9313
Beteiligungsertréige gemaB § 10 Abs. 1 Z 7 (internationale Schachtelbeteiligung) 19/ 9314
Steuerfreie Werténderungen gemaB § 10 Abs. 3 (internationale Schachtelbeteiligung) 20/ (9302
Nachversteuerung auslindischer Verluste (§ 2 Abs. 8 Z 4 EStG 1988) 21/ (9303
Zu- oder Abschlag gemé&B § 4 Abs 2 EStG 1988 9247
Umwidmungszuschlag gem § 4 Abs. 3a Z 6 EStG 1988 9343
Sonstige Zurechnungen 22 19304
Sonstige Abrechnungen 23/ (9306
Im Vorjahr noch nicht berticksichtigte Zuwendungen zur Vermégensausstattung einer gemein-

niitzigen Stiftung, die nach dem 31.12.2023 erfolgt sind (betrieblicher Zuwendungsvortrag,

§4b Abs 1 Z 3 EStG 1988 iVm § 8 Abs. 4 Z 1) 9279
Im Vorjahr noch nicht beriicksichtigte Zuwendungen zur Vermdgensausstattung an die Innovations-

stiftung fir Bildung und/oder an deren Substiftungen, die nach dem 31.12.2023 erfolgt sind

(betrieblicher Zuwendungsvortrag, § 4c Abs 1 Z 3 EStG 1988 iVm § 8 Abs. 4 Z 1) 9339
Bilanzgewinn/Bilanzverlust nach den obigen Korrekturen 704
Hinzurechnungspflichtige Passiveinkiinfte niedrigbesteuerter auslandischer Korperschaften und
Betriebsstatten gemaB § 10a - bitte fiir die betroffene(n) Beteiligung(en)/Betriebsstéatte(n)

die Beilage K 12 ausfiillen 599
Zuzurechnende Ergebnisse als Minderbeteiligter einer Beteiligungsgemeinschaft an inldndischen
Zielkdrperschaften (Beilage K 1g) 726
Zuzurechnende Ergebnisse als Minderbeteiligter einer Beteiligungsgemeinschaft an ausléndischen
Zielkorperschaften (Beilage K 1g) 827
Abziiglich positiver auslandischer Einkiinfte, fiir die das Besteuerungsrecht auf Grund von
Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zusteht 124 | 678

Einkiinfte aus Anlass der Einrdumung von Leitungsrechten oder iZm HochwasserschutzmaB-
nahmen (§ 107 EStG 1988), die

:| im Umfang von 33 % des Auszahlungsbetrages (ohne USt)
:l in der durch ein Gutachten nachgewiesenen Hohe
zu besteuern sind (Regelbesteuerungsoption gem. § 107 Abs. 11 EStG 1988 iVm § 24 Abs. 7) |25

554

4. Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des Punktes 5
Muss bei Berticksichtigung von Punkt 5 jedenfalls ausgefillt werden.

777

A
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‘ 5. Zinsschranke (§ 12a)
Bei Unternehmensgruppen geméaB § 9 ist dieser Punkt nur vom Gruppentrdger auszufiillen.

=

Nicht anwendbar bei Vorliegen einer Unternehmensgruppe geméB § 9 (§ 12a Abs. 7 Z 5)

J Die Zinsschranke kommt aufgrund der Ausnahme fiir eigenstandige Korperschaften nicht zur Anwendung (§ 12a Abs. 2) 26

J Ein gemaB § 12a Abs. 1 nicht abzugsfahiger Zinstiberhang wurde aufgrund der Erfiillung der
Voraussetzung des § 12a Abs. 5 (Eigenkapitalquotenvergleich) zur Ganze abgezogen
(Kennzahl 168 darf nicht ausgefiillt werden) |27

Hinzuzurechnender nicht abzugsfahiger Zinsiiberhang gemaB § 12a KStG 1988
:| Es wird beantragt, den Betrag der Kennzahl 168 als Zinsvortrag in spateren Wirtschaftsjahren

zu ber{icksichtigen. Bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschlieBen 28 | 168
Abzugsfahiger Zinsvortrag gemaB § 12a Abs. 6 Z 1 KStG 1988
(bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschlieBen) 29 | 177
J Es wird beantragt, das nicht verbrauchte verrechenbare EBITDA in die darauffolgenden fiinf
Wirtschaftsjahre vorzutragen in Hohe von (EBITDA-Vortrag):
Bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschlieBen 30 | 170
Verbrauch des EBITDA-Vortrages gemaB § 12a Abs. 6 Z 2 lit. b KStG 1988
(bitte die Beilage K 12a oder K 12a-G anschlieBen) 31/ | 178
6. Gesamtbetrag der Einkiinfte (nach Beriicksichtigung von Punkt 5)
Muss nicht ausgefiillt werden
7. Auslindische Verluste
Bei Ermittlung der Einkiinfte wurden nach &sterreichischem Steuerrecht ermittelte ausldndische
Verluste hochstens im AusmaB des Verlustes nach ausldandischem Steuerrecht beriicksichtigt
(Achtung: Die Kennzahl 746 und/oder 944 muss bei Beriicksichtigung ausléndischer Verluste
jedenfalls ausgefillt werden)
Beriicksichtigte Verluste aus Staaten, mit denen eine umfassende Amtshilfe besteht 32/ | 746
Beriicksichtigte Verluste aus Staaten, mit denen keine umfassende Amtshilfe besteht 32 | 944

8. In den Einkiinften aus Gewerbebetrieb sind enthalten/anzurechnende Steuern

Anrechenbare inlandische Kapitalertragsteuer 33

645

Anrechenbare Steuern bei Hinzurechnungsbesteuerung (§ 10a)

Auf Passiveinkiinfte gemaB Kennzahl 599 entfallende anrechenbare tatsachliche Steuerbelastung
der beherrschten Korperschaft/Betriebsstatte

18

Auf Passiveinkiinfte gemaB Kennzahl 599 entfallende anrechenbare vergleichbare ausléndische
vorgelagerte Hinzurechnungsbesteuerung

gl

319

Methodenwechsel (§ 10a Abs. 7)

Beteiligungsertrage gemaB § 10a Abs. 7 - bitte fiir die betroffenen Beteiligungen die Beilage

Gewinnanteile aus der Beteiligung an Personengesellschaften/-gemeinschaften (Beilage K 11)

K 12 ausfiillen 289
Darauf ist auslandische Korperschaftsteuer anzurechnen in Héhe von 290
Darauf ist ausldndische Quellensteuer anzurechnen in Hohe von 291
Sonstiges
Sonstige auslandische Einkdiinfte W
Darauf ist auslandische Steuer anzurechnen in Hohe von ’&T
Verlustanteile aus der Beteiligung an Personengesellschaften/-gemeinschaften (Beilage K 11) 34
Darin enthaltene nicht ausgleichsfahige Verluste (§ 2 Abs. 2a EStG 1988) 615
34|

Bei Ermittlung der positiven Einkiinfte aus der Beteiligung an
einer Mitunternehmerschaft beriicksichtigte Spenden aus
dem Betriebsvermégen 933

Mit Gewinnanteilen aus der Beteiligung an Personengesellschaften als Mitunternehmer sind nicht
ausgleichsfahige Verluste aus Vorjahren (§ 2 Abs. 2a EStG 1988) zu verrechnen in Héhe von

16

Anzurechnende Abzugsteuer gemaB § 107 EStG 1988 iVm § 24 Abs. 7 fir Einkinfte aus Anlass
der Einrdumung von Leitungsrechten oder iZm HochwasserschutzmaBnahmen. 25|

92

HIE

Einkiinfte, die gemaB Energieférderungsgesetz (EnFG) beglinstigt sind.
Achtung: Die Beglinstigung ist nur anwendbar, wenn der Betriebsbeginn vor dem 1.1.2019

erfolgt ist.

670
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‘ 9. Sonderausgaben |
Verlustabzug

a) Offene Verlustabziige aus Vorjahren 35 | 619

b) Im Gesamtbetrag der Einkiinfte enthaltene Einkiinfte gemaB § 8 Abs. 4 Z 2 lit. b zur Ermittlung
der Vortragsgrenze (ohne die in Kennzahl 9855 oder 9875 der Beilage K 1g zu erfassenden
nachzuversteuernden Verluste auslandischer Gruppenmitglieder) 3 | 624

10. Sanierungsgewinn
Gewinn aus einem Schuldnachlass gemaB § 23a Abs. 2 (Kennzahl 669)

Zu leistende Quote in Prozent | 668 ‘ 371 | 669
11. Entrichtung der Steuerschuld in Raten (8§ 6 Z 6 lit. c EStG 1988)
J Es wird beantragt die gemaB § 6 Z 6 lit. a und b EStG 1988 entstandene Steuerschuld fiir

Hii

einen in den Einkiinften enthaltenen Betrag in Raten zu entrichten. 38/ | 978

Von diesem Betrag entfallt auf Wirtschaftsgliter des

’—‘ Anlagevermégens (5 Raten) der Betrag von 559

[ | Umlaufvermégens (2 Raten) der Betrag von 991
12. Sonstiges
Ausschiittungen oder Zuwendungen sind beschlossen worden in Héhe von 9307

durch nachstehende Griinde dem Steuerabzug
Davon ist ein Betrag von 9308 vom Kapitalertrag nicht unterlegen:
Einlagenriickzahlung im Sinne Wesentliche Beteiligung
a) [ | des§4Abs. 12 EStG 1988 b) [ | (§94Z2EStG 1988) ¢) | | Andere Griinde

Tilgungsbetrag von vorbehaltenen Entnahmen gemaB § 18 Abs. 2 Z 1 UmgrStG 813

Restbetrag vorbehaltener Entnahmen bei Beschluss auf Auflésung, Verschmelzung, Umwandlung
oder Aufspaltung gemaB § 18 Abs. 2 Z 1 UmgrStG 14

ﬂ

Es ist ein Zuschlag gemaB § 22 Abs. 3 in Hohe von 25% von folgendem Betrag zu entrichten 849

Von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften gemaB § 6b Abs. 6 mit 27,5% zu versteuernde Betrdge 658

Ein Antrag auf Anrechnung von auslandischer Korperschaftsteuer aus Vorjahren wird fiir folgenden
Betrag gestellt (Anrechnungsvortrag, § 10a Abs. 9) 39 50

Anzurechnende Mindestkérperschaftsteuer nach einer Umgriindung 941

Hinweis fir Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen (§ 4d Abs. 4 EStG 1988): Gemeinsam mit dieser Erkldrung sind die Informationen gemaB der
Verordnung BGBI II Nr. 290/2020 zu lbermitteln. Diese Ubermittlung hat im Wege der Datenstromiibermittlung oder im Weg eines Web-
services zu erfolgen.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollstandig gemacht habe. Mir ist bekannt,
dass die Angaben Uiberpriift werden und dass unvollsténdige oder unrichtige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachtraglich erkennen, dass die
vorstehende Erklarung unrichtig oder unvollstandig ist, so werde ich das Finanzamt davon unverziiglich in Kenntnis setzen (§ 139 Bundesab-
gabenordnung).

WICHTIGER HINWEIS: Bitte tibermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstiicke nach
elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre fir eine etwaige Uberpriifung auf.

Noch einfacher kdnnen Sie diese Erklarung papierlos iiber bmf.gv.at (FinanzOnline) einbringen.
FinanzOnline steht Ihnen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfiigung und bedarf keiner speziellen Software.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)

[o]

Datum, Unterschrift
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= Erlauterungen fiir das Ausfiillen der Koérperschaftsteuererklarung K 1 fiir 2025

1 Zur Branchenkennzahl siehe die entsprechenden Erlauterungen in E 2
(Erlauterungen zur Beilage E 1a). In Bezug auf Mischbetriebe gilt Folgen-
des: Ein Mischbetrieb liegt vor, wenn mindestens 20% der betrieblichen
Umsdtze nicht der angefiihrten Branchenkennzahl zuzuordnen sind. In
diesem Fall ist die Branchenkennzahl der (iberwiegenden Umsatze an-
zugeben und das Vorliegen eines Mischbetriebes zu indizieren.

2 Hier sind im Fall eines Rumpfwirtschaftsjahres die Anzahl der Monate
des Rumpfwirtschaftsjahres einzutragen. Angefangene Monate gelten
als volle Monate. Werden bei der Veranlagung 2025 zwei (mehrere)
Wirtschaftsjahre erfasst (zB bei Umstellung des abweichenden Bilanz-
stichtages auf den 31.12.), ist die Anzahl der Monate der zwei (meh-
reren) veranlagten Wirtschaftsjahre anzugeben. In einem derartigen
Fall sind

e unter Punkt 1 (,Bilanzposten gemaB § 224 UGB") nur die Werte des
letztveranlagten Wirtschaftsjahres anzugeben und

e unter Punkt 2 (,Gewinn- und Verlustrechnung gemaB § 231 UGB"),
Punkt 3 (,Korrekturen des Bilanzgewinnes /Bilanzverluste — Steuerliche
Mehr-/Weniger-Rechnung”), und Punkt 9 (,In den Einkiinften aus
Gewerbebetrieb sind enthalten”) der Saldo aus den beiden (mehreren)
Wirtschaftsjahren anzugeben.

3 Der Liquidationszeitraum beginnt mit dem Ende des Wirt-
schaftsjahres, das unmittelbar vor Wirksamwerden des Abwicklungs-
beschlusses abgelaufen ist, und endet mit der tatséchlichen Abwick-
lung. Solange die Liquidation nicht abgeschlossen ist, ist nur der
Beginn der Liquidation anzugeben. Bei Abschluss der Liquidation ist
nur der Liquidationszeitraum anzugeben, die Dauer des Einkiinfte-
ermittlungszeitraumes (siehe Anmerkung 2) braucht nicht angege-
ben zu werden.

4 Hier ist gegebenenfalls die Stellung der Korperschaft in einer Unter-
nehmensgruppe im Sinne des § 9 KStG 1988 anzugeben. Es sind auch
Doppelnennungen mdglich.

5 GemaB § 10 Abs. 3 gilt die Steuerneutralitit fir eine internationale
Schachtelbeteiligung nicht, wenn der Steuerpflichtige in der Korper-
schaftsteuererkldrung fiir das Jahr der Anschaffung einer internatio-
nalen Schachtelbeteiligung oder des Entstehens einer internationalen
Schachtelbeteiligung durch die zusatzliche Anschaffung von Anteilen
erklart, dass Gewinne, Verluste und sonstige Wertanderungen fiir die
Beteiligung steuerwirksam sein sollen. Bei Ausiibung der Option ist die
Beilage K 10 anzuschlieBen.

Die Option muss in der Steuererkldarung durch Ankreuzen des Kast-
chens ausgelibt werden. Sie kann nur innerhalb eines Monats ab Abga-
be der Korperschaftsteuererklarung durch deren Berichtigung nachge-
holt oder widerrufen werden.

6 GemaB § 7 Abs. 3 KStG konnen jene Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-

s

senschaften, die auf Grund des GenG aus der Rechnungslegungspflicht
herausfallen, einen Antrag auf Behandlung als rechnungslegungspflichtige
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft stellen. Dadurch behalten sie
die Eigenschaft als § 7 Abs. 3-Korperschaft.

7 Bilanzierer haben, soweit Konten des &sterreichischen Einheitskon-
tenrahmens (EKR) angesprochen sind, nur die auf den ausdriicklich
bezeichneten Konten zu erfassenden Aufwendungen/Ertrdge oder Bi-
lanzpositionen unter den entsprechenden Kennzahlen zu berticksich-
tigen. Die unter ,2. Gewinn- und Verlustrechnung gemas § 231 UGB”
einzutragenden Ertrdge und Aufwendungen miissen den Ansdtzen der
Gewinn- und Verlustrechnung laut Unternehmensbilanz entsprechen.
Soweit der Inhalt einer Kennzahl nicht mit Aufwendungen/Ertrdgen
laut EKR Ubereinstimmt, wird darauf ausdriicklich hingewiesen. Er-
trage, die nicht in den Kennzahlen 9040 bis 9080 zu erfassen sind,
sind in Kennzahl 9090 einzutragen. Aufwendungen und Gewinnmin-
derungen, die nicht in den Kennzahlen 9100 bis 9266 zu erfassen
sind, sind in Kennzahl 9230 einzutragen. Allféllige Korrekturen sind in
den entsprechenden Kennzahlen unter ,3. Korrekturen des Bilanz-
gewinnes/Bilanzverlustes (Steuerliche Mehr-/Weniger-Rechnung)” vor-
zunehmen.
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8 Hier sind Zufiihrungen zu Gewinn- und/oder Kapitalriicklagen sowie
Auflésungen von Gewinn- und/oder Kapitalriicklagen einzutragen.

9 Die im unternehmensrechtlichen Ergebnis enthaltenen Gewinne von
Gruppenmitgliedern laut Jahresabschluss sind unter Kennzahl 9238
abzuziehen und die Verluste hinzuzurechnen, sofern ein Ergebnisab-
fuhrungsvertrag besteht. Unter Einbeziehung der Angaben in K 1g
und der Korperschaftsteuererklarungen der Gbrigen Teilnehmer an der
Unternehmensgruppe erfolgt die Ermittlung des Gruppeneinkommens
EDV-unterstitzt.

10 Fir Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen,
sind pauschale Forderungswertberichtigungen unter den Voraus-
setzungen des § 201 Abs. 2 Z 7 UGB zulassig. Fiir Wirtschaftsjahre, die
vor dem 1. Janner 2021 enden, diirfen ebenfalls pauschale Forderungs-
wertberichtigungen erfolgen; die dabei zu beriicksichtigenden Wert-
berichtigungsbetrdge sind auf das Wirtschaftsjahr, das nach dem 31.
Dezember 2020 beginnt und die folgenden vier Wirtschaftsjahre gleich-
maBig zu verteilen.

11 In den Kennzahlen 9243 bis 9209 (Punkt 2 des Formulars) sind
Spenden einzutragen, die an die bei den jeweiligen Kennzahlen ge-
nannten Spendenempfédnger geleistet worden sind. Sie stellen insoweit
Betriebsausgaben dar, als sie insgesamt 10% des Betriebsgewinnes
nicht Ubersteigen. Sollten Zuwendungen in héherem AusmaB als 10%
des Betriebsgewinnes geleistet worden sein, ist das AusmaB auf die
steuerlich zuldssige Hohe Uber die Kennzahl 9317 zu korrigieren.

In Kennzahl 9261 (Punkt 2 des Formulars) sind Zuwendungen zur
Vermogensausstattung einer gemeinniitzigen Stiftung einzutragen. Sie
stellen insoweit Betriebsausgaben dar, als sie im Zuwendungsjahr 10%
des Betriebsgewinnes nicht (ibersteigen. Sollten Zuwendungen in
héherem AusmaB geleistet worden sein, ist das AusmaB auf die steuer-
lich zuldssige Hohe Uiber die Kennzahl 9322 zu korrigieren. In Kennzahl
9262 sind Zuwendungen an die Innovationsstiftung fiir Bildung und
deren Substiftungen einzutragen. Allfallige Korrekturen sind in Kennzahl
9325 vorzunehmen.

12 Fiir Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen,
sind pauschale Riickstellungen unter den Voraussetzungen des § 201
Abs. 2 Z7 UGB zulassig. Fiir Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Janner 2021
enden, dirfen ebenfalls pauschale Riickstellungen gebildet werden;
die dabei zu berticksichtigenden Riickstellungsbetrége sind auf das
Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 2020 beginnt und die fol-
genden vier Wirtschaftsjahre gleichmaBig zu verteilen.

13 Die Kdrperschaftsteuer ist mit dem Betrag hinzuzurechnen, mit
dem sie in der Gewinn- und Verlustrechnung den bilanzm&Bigen
Gewinn gemindert hat. Es kann ausnahmsweise auch ein Abzug von
Kérperschaftsteuer in Betracht kommen, wenn namlich bei der Veran-
lagung von Vorjahren eine Korperschaftsteuergutschrift erfolgt ist und
diese zu einem Ertrag aus Korperschaftsteuer aus Vorjahren gefiihrt
hat. Insoweit auslandische Ertragssteuern gewinnmindernd verbucht
wurden, sind diese ebenfalls in Kennzahl 9292 hinzuzurechnen.

14 Abzugsfahige Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert oder
VerduBerungsverluste bei einer zum Anlagevermdgen gehdrenden
Beteiligung sind auf sieben Jahre zu verteilen, soweit nicht Zu-
schreibungen oder aufgedeckte stille Reserven (auf Antrag) gegen-
verrechnet werden (§ 12 Abs. 3 Z 2 KStG 1988). Im Jahr der Ab-
schreibung sind in Kennzahl 9294 6/7tel des Abschreibungsbetrages
hinzuzurechnen. In den Folgejahren sind offene 1/7-tel Betrdge in
Kennzahl 9296 einzutragen.

15 Aus § 20 Abs. 1 Z 7 und 8 EStG 1988 iVm § 12 Abs. 1 Z 8 KStG
1988 ergibt sich, dass Arbeitslohne, bestimmte Personalgestellungs-
vergiitungen, Pensionen und Pensionsabfindungen sowie freiwillige
Abfertigungen nicht mehr unbeschrankt abzugsfahig sind. Soweit die
Abzugsbeschrankung zum Tragen kommt, tragen Sie bitte den nichtab-
zugsfahigen Betrag zur Korrektur des Wertes in Kennzahl 9120 bzw.
9110 in Kennzahl 9257 ein.
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‘ 16 Gemas § 12 Abs. 1 Z 10 KStG 1988 sind Aufwendungen flr Zinsen

oder Lizenzgebiihren, deren Empfanger konzernzugehdorige, nicht oder
niedrig besteuerte, in- oder vergleichbare auslandische Korperschaften
des privaten Rechts sind, nicht abzugsfahig. Diese nichtabzugsfahigen
Aufwendungen sind in Kennzahl 9318 einzutragen.

17 GemiB § 14 KStG 1988 sind Steuerdiskrepanzen aufgrund von
hybriden Gestaltungen zu neutralisieren. Diese Neutralisierung hat in
Form von Hinzurechnung von Aufwendungen und/oder Hinzurechnung
von Ertragen zu erfolgen. Diese hinzuzurechnenden Betrage sind in den
Kennzahl 9333 bzw. 9334 einzutragen, sofern diese nicht bereits von
§ 10 Abs. 4 KStG 1988 sowie von § 12 Abs. 1 Z 10 KStG 1988 erfasst sind.

18 Fir Beteiligungen, die nach dem 28. Februar 2014 angeschafft
wurden, kann gemaB § 9 Abs. 7 iVm § 26c Z 47 KStG 1988 keine
Firmenwertabschreibung vorgenommen werden. Offene Fiinfzehntel-
betrdge aus der Firmenwertabschreibung fiir Beteiligungen, die vor
dem 1. Mdrz 2014 angeschafft wurden, sind in Kennzahl 9297
weiterhin geltend zu machen, wenn sich der steuerliche Vorteil aus
der Firmenwertabschreibung beim Erwerb der Beteiligung auf die Be-
messung des Kaufpreises auswirken konnte.

19 In die Kennzahlen 9298, 9313 und 9314 sind die steuerfreien
Beteiligungsertrage wie folgt einzutragen:

e § 10 Abs. 1 KStG 1988 sieht in den Z 1 bis 4 eine Steuerbefreiung
fur verschiedene Formen von Beteiligungsertragen aus inlandischen
Quellen vor (insbesondere fiir Gewinnanteile aus inldndischen Kapital-
gesellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften). Diese
sind in Kennzahl 9298 anzugeben.

e 8§ 10 Abs. 1 Z 7 KStG 1988 enthalt eine Befreiung fiir Beteiligungs-
ertrage, die aus internationalen Schachtelbeteiligungen stammen.
Diese sind in Kennzahl 9314 anzugeben.

¢ Auslandische Beteiligungsertrage, die nicht aus einer internationalen
Schachtelbeteiligung stammen, sind gemaB § 10 Abs. 1 Z 5 und 6 KStG
1988 befreit, wenn die auslandische Kérperschaft entweder die Voraus-
setzungen der Anlage 2 zum EStG 1988 erfiillt, oder den inldndischen
unter § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallenden K&rperschaften vergleichbar ist
und mit ihrem Ansassigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht.
Diese Beteiligungsertrage sind in Kennzahl 9313 anzugeben.

20 5 10 Abs. 3 KStG 1988 betrifft die Steuerfreiheit von Gewinnen,
Verlusten und sonstigen Wertanderungen aus internationalen Schachtel-
beteiligungen. Derartige steuerfreie Wertanderungen sind in Kennzahl
9302 einzutragen. Nicht umfasst sind die Gewinne oder Verluste aus
der VerauBerung von solchen Beteiligungen, fiir die eine Option zu
Gunsten der Steuerwirksamkeit der Beteiligung ausgetlibt wurde.

21 Ein auslandischer Verlust, der geméB § 2 Abs. 8 mit inlandischen
Einkiinften ausgeglichen worden ist, ist insoweit nachzuversteuern, als
der Verlust (auch) im Ausland ausgeglichen wurde oder ausgeglichen
hatte werden konnen (siehe dazu Rz 187 ff der EStR 2000). Angesetzte
Verluste aus Staaten, mit denen keine umfassende Amtshilfe besteht,
erhdhen jedoch spatestens im dritten Jahr nach deren Ansatz den
Gesamtbetrag der Einkiinfte. In Kennzahl 9303 ist Nachversteuerungs-
betrag zu erfassen.

22 Hier sind samtliche nicht in vorgenannten Kennzahlen zu erfassen-
den Zurechungen zu erfassen. Weiters sind hier Abschreibungen auf den
niedrigeren Teilwert und VerauBerungsverluste hinsichtlich von Beteili-
gungen an Gruppenmitgliedern mit ihrem vollen Betrag zuzurechnen
(8§ 9 Abs. 7 KStG 1988). AuBerdem ist an dieser Stelle der Differenzbetrag
zuzurechnen, wenn in der Gewinn- und Verlustrechnung der endgiiltige
steuerliche Gewinn-/Verlustanteil aus der Beteiligung an einer Personen-
gesellschaft als Mitunternehmer noch nicht erfasst ist.

23 Hier sind sémtliche nicht in vorgenannten Kennzahlen zu erfassen-
den Abrechungen zu erfassen. AuBerdem ist an dieser Stelle der Dif-
ferenzbetrag abzurechnen, wenn in der Gewinn- und Verlustrechnung
der endgilltige steuerliche Gewinn-/Verlustanteil aus der Beteiligung an
einer Personengesellschaft als Mitunternehmer noch nicht erfasst ist.

24 Der von der 6sterreichischen Einkommensteuer freizustellende Teil
der (positiven) Einkiinfte (Auslandseinkiinfte) ist stets nach dsterreichi-
schem Recht zu ermitteln.
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25 Wenn von der Regelbesteuerungsoption Gebrauch gemacht wird,
sind in Kennzahl 554 Einkinfte aus Anlass der Einrdumung von Leitungs-
rechten oder iZm HochwasserschutzmaBnahmen (§ 107 EStG 1988) in
Hoéhe von 33% des Auszahlungsbetrages (ohne Umsatzsteuer) oder
in der durch ein Gutachten nachzuweisenden Hohe einzutragen. Not-
wendige Korrekturen sind in Kennzahl 9306 (Sonstige Abrechnungen)
vorzunehmen. Die anrechenbare Abzugsteuer ist in Kennzahl 292 ein-
zutragen.

26 AuBerhalb einer Unternehmensgruppe sind die Regelungen
Uiber die Zinsschranke nicht anzuwenden auf Korperschaften, die nicht
vollstandig in einen Konzernabschluss einbezogen werden, (iber kein
verbundenes Unternehmen im Sinne des § 10a Abs. 4 Z 2 verfiigen
und keine ausldndische Betriebsstatte unterhalten. In diesem Fall ist
das Kastchen anzukreuzen. Sofern kein Zinsvortrag vorliegt, sind keine
weiteren Eintragungen im Punkt 5 vorzunehmen; die Beilage K 12a
ist nicht auszufiillen. Wird hingegen ein Zinsvortrag aufgrund der Aus-
nahme fiir eigenstandige Korperschaften abgezogen, ist der abzugs-
fahige Zinsvortrag in die Kennzahl 177 einzutragen und die Beilage
K 12a auszufiillen.

27 Ein Zinsiiberhang bleibt in einem Wirtschaftsjahr zur Ganze ab-
zugsfdhig, wenn die Kdrperschaft in einen Konzernabschluss nach dem
UGB, den IFRS oder anderen vergleichbaren Rechnungslegungsstan-
dards vollstandig einbezogen wird und das Verhdltnis zwischen ihrem
Eigenkapital und ihrer Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) am Abschluss-
stichtag dieses Wirtschaftsjahres hoher, gleich hoch oder um nicht
mehr als 2 Prozentpunkte niedriger ist als die Eigenkapitalquote des
Konzerns (Eigenkapitalquotenvergleich). Dabei gilt:

1. Die Ermittlung der Eigenkapitalquote des Konzerns hat zum Abschluss-
stichtag des Konzerns fiir das Wirtschaftsjahr zu erfolgen, in das der
Jahresabschluss der Korperschaft eingegangen ist.

2. Wurde der Jahresabschluss der Korperschaft nicht nach demselben
Rechnungslegungsstandard wie im Konzernabschluss erstellt, hat eine
Uberleitung auf den fiir den Konzernabschluss geltenden Rechnungs-
legungsstandard zu erfolgen. Die Richtigkeit der Uberleitungsrechnung
ist auf Verlangen durch einen Wirtschaftspriifer zu bestatigen.

3. Die Bewertung im Jahresabschluss der Kérperschaft hat nach derselben
Methode wie im Konzernabschluss zu erfolgen.

28 In Kennzahl 168 ist der gemaB § 12a nicht abzugsfahige Zinsiber-
hang des Wirtschaftsjahres einzutragen, der auf Grund des gestellten
Antrages in spateren Wirtschaftsjahren abzugsfahig bleibt. Der Betrag
muss dem Wert fiir den nicht abzugsfahigen Zinsiiberhang entsprechen,
der sich aus der Beilage K 12a bzw. K 12a-G (bei einem Gruppentrager)
ergibt. Der nicht abzugsfahige Zinsiiberhang wird dem Gesamtbetrag
der Einkilinfte hinzugerechnet.

29 In Kennzahl 177 ist der gem&B § 12a Abs. 6 Z 1 abzugsfahige Zins-
vortrag einzutragen. Der Betrag muss dem Wert fiir den abzugsfdhigen
Zinsvortrag entsprechen, der sich aus der Beilage K 12a bzw. K12a-G
(bei einem Gruppentrager) ergibt. Der abzugsfahige Zinsvortrag wird
vom Gesamtbetrag der Einkiinfte abgezogen.

Die Kennzahl 177 ist auch zu befiillen, wenn sich die Abzugsfahigkeit
des Zinsvortrages aufgrund der Ausnahme fiir eigenstandige Korper-
schaften oder aufgrund des Eigenkapitalquotenvergleichs ergibt. Dies-
falls ist auch die Beilage K 12a bzw. K 12a-G (bei einem Gruppentrager
im Falle des Eigenkapitalquotenvergleichs) auszufiillen.

30 In Kennzahl 170 ist das nicht verbrauchte verrechenbare EBITDA
des Wirtschaftsjahres einzutragen, das auf Grund des gestellten Antra-
ges in die folgenden fiinf Wirtschaftsjahre vorgetragen wird und dort
mit einem nicht abzugsfahigen Zinstiberhang verrechenbar bleibt. Der
Betrag muss dem Wert entsprechen, der sich aus der Beilage K 12a
bzw. K 12a-G (bei einem Gruppentrager) ergibt.

31 In Kennzahl 178 ist der gem&B § 12a Abs. 6 Z2 lit. b verbrauchte
EBITDA-Vortrag einzutragen. Der Betrag muss dem Wert des verbrauch-
ten EBITDA-Vortrages entsprechen, der sich aus der Beilage K 12a bzw.
K 12a-G (bei einem Gruppentrager) ergibt.

32 Hier sind auslandische Verluste einzutragen, die geméB § 2 Abs. 8
EStG 1988 hochstens im AusmaB des nach Osterreichischem Steuerrecht
ermittelten Verlustes mit inlandischen Einkiinften ausgeglichen worden
sind. In Kennzahl 746 sind berticksichtigte Auslandsverluste aus Staaten
einzutragen, mit denen eine umfassende Amtshilfe besteht. In Kennzahl
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‘ 944 sind beriicksichtigte Auslandsverluste aus Staaten einzutragen, mit
denen keine umfassende Amtshilfe besteht. Derartige Verluste miissen
spatestens im dritten Jahr nach ihrem Ansatz in Kennzahl 9303 nach-
versteuert werden.

33 Die vom Schuldner einbehaltene oder iibernommene Kapitalertrag-
steuer wird auf die Kérperschaftsteuer angerechnet.

34 Hier sind einerseits die Gewinn-/Verlustanteile aus der Beteiligung
an einer Personengesellschaft als Mitunternehmer und andererseits
die aus dieser Beteiligung entstehenden Wartetastenverluste gemaB
§ 2 Abs. 2a EStG 1988 (Kennzahl 615) oder Verlustverrechnungen
(Kennzahl 616) einzutragen.

35 Bitte tragen Sie vortragsfahige Verluste stets in voller Hohe ein.
Die Begrenzung des Verlustabzuges wird automatisch wahrgenommen
(siehe Anmerkung 36). Nicht vortragsfahig sind Verluste, die nicht
durch ordnungsmaBige Buchfiihrung ermittelt worden sind.

36 GemaB § 8 Abs. 4 Z 2 sind vortragsfahige Verluste grundsatzlich
nur im AusmaB von 75% des Gesamtbetrages der Einkiinfte abzugsfahig.
Dies gilt nicht, soweit im Gesamtbetrag der Einkiinfte die im § 8 Abs. 4
Z 2 lit. b genannten Gewinne oder Betrage enthalten sind; in diesem
Fall ist der Verlustabzug insoweit nicht begrenzt. Bei Anwendung dieser
Bestimmung ist hier der maBgebliche Betrag zur Ermittlung des tat-
sachlichen zu berticksichtigenden Verlustabzuges einzutragen.

<

37 In Féllen eines Schuldnachlasses im Sinne des § 23a KStG 1988
ist die aus Sanierungsgewinnen entstehende Korperschaftsteuer in
dem Uber der Quote liegenden AusmaB nicht festzusetzen (§ 23a Abs.
2 KStG 1988). Der Gewinn aus dem Schuldnachlass ist in Kennzahl
669, die Quote in die Kennzahl 668 einzutragen.

38 GemaB § 6 Z 6 lit ¢ ist auf Grund eines in der Steuererklarung
gestellten Antrages bei Uberfilhrung von Wirtschaftsgiitern oder Ver-
legung von Betrieben oder Betriebsstatten iSd lit. a oder bei Ein-
schrénkung des Besteuerungsrechtes Osterreichs iSd lit. b die Steuer-
schuld in Raten zu entrichten, wenn die Uberfiihrung/Verlegung in einen
EU-Mitgliedsstaat oder einen EWR-Staat erfolgt oder die Einschrankung
des Besteuerungsrechtes gegeniiber einem solchen Staat erfolgt.
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Die auf die Wirtschaftsgiiter des Anlagevermdogens entfallende |
Steuerschuld ist gleichmaBig lber einen Zeitraum von fiinf Jahren
zu entrichten, wobei die erste Rate mit Ablauf eines Monats nach
Bekanntgabe des Abgabenbescheides und die weiteren Raten jeweils
am 30. Juni der Folgejahre fallig werden. Davon abweichend sind offene
Raten insoweit fallig zu stellen, als

1. Wirtschaftsgliter, Betriebe oder Betriebsstatten verauBert werden,
auf sonstige Art ausscheiden oder in einen Staat auBerhalb des EU/
EWR-Raumes Uiberfiihrt oder verlegt werden,

2. der Ort der Geschaftsleitung einer Korperschaft in einen Staat auBer-
halb des EU/EWR-Raumes verlegt wird,

3. der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet oder abgewickelt wird oder

4. der Steuerpflichtige eine Rate binnen zwdlf Monaten ab Eintritt der
Falligkeit nicht oder in zu geringer Hohe entrichtet.

Der Eintritt dieser Umstdnde ist der zustandigen Abgabenbehdrde binnen
drei Monaten ab Eintritt anzuzeigen.

Die auf die Wirtschaftsgiiter des Umlaufvermogens entfallende
Steuerschuld ist gleichmaBig Uiber einen Zeitraum von zwei Jahren
zu entrichten, wobei die erste Rate mit Ablauf eines Monats nach Be-
kanntgabe des Abgabenbescheides und die zweite Rate am 30. Juni
des Folgejahres fallig wird. Da es sich dabei um einen pauschale Ver-
teilung handelt, ist ein vorzeitiges Ausscheiden nicht anzuzeigen und
flhrt auch nicht zu einer vorzeitigen Falligstellung noch offener Raten.

Tragen Sie bitte in Kennzahl 978 den Gesamtbetrag ein, fir den die
Steuer in Raten zu entrichten ist. Hinsichtlich dieses Betrages wird
durch entsprechende Eintragung in Kennzahl 559 und/oder in Kennzahl
991 die darauf entfallende Steuerschuld auf fiinf Jahre bzw. zwei Jahre
verteilt und die erste Rate im Rahmen des ergehenden Veranlagungsbe-
scheides vorgeschrieben.

Sollte eine der oben unter Punkt 1, 2 oder 3 genannten Umsténde im
Jahr 2025 eintreten, hat insoweit keine Eintragung in Kennzahl 978 zu
erfolgen.

<<
39 GemiB § 10a Abs. 9 KStG 1988 kann auf Antrag jene auslandische
Korperschaftsteuer, die im Rahmen der Anrechnung die Steuerschuld
Uibersteigt, in Folgejahren angerechnet werden. Die Anrechnung ist
durch Eintragung des anzurechnenden Betrages in die Kennzahl 850
zu beantragen.
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["Oberösterreich",["FA Braunau Ried Schärding","Braunau am Inn","Ried im Innkreis","Schärding"],["FA Freistadt Rohrbach Urfahr","Freistadt","Linz","Rohrbach in Oberösterreich"],["FA Gmunden Vöcklabruck","Gmunden","Vöcklabruck"],["FA Grieskirchen Wels","Grieskirchen","Wels"],["FA Kirchdorf Perg Steyr","Kirchdorf an der Krems","Perg","Steyr"],"FA Linz"],
["Kärnten","FA Klagenfurt",["FA Spittal Villach","Spittal an der Drau","Villach"],["FA St. Veit Wolfsberg","St. Veit an der Glan","Wolfsberg"]],
["Steiermark",["FA Bruck Leoben Mürzzuschlag","Bruck an der Mur","Leoben","Mürzzuschlag"],["FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg","Deutschlandsberg","Leibnitz","Voitsberg"],"FA Graz-Stadt","FA Graz-Umgebung",["FA Judenburg Liezen","Judenburg","Liezen"],["FA Oststeiermark","Bad Radkersburg","Feldbach","Hartberg","Weiz"]],
["Tirol","FA Innsbruck",["FA Kitzbühel Lienz","Kitzbühel","Lienz"],["FA Kufstein Schwaz","Kufstein","Schwaz"],["FA Landeck Reutte","Landeck","Reutte"]],
["Salzburg","FA Salzburg-Land","FA Salzburg-Stadt",["FA St. Johann Tamsweg Zell am See","St. Johann im Pongau","Tamsweg","Zell am See"]],
["Vorarlberg","FA Bregenz","FA Feldkirch"]
);


if (cItem == "FA Wien 1/23") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 1/23\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 12/13/14 Purkersdorf") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 12/13/14 Purkersdorf\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 2/20/21/22") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 2/20/21/22\rDr. Adolf Schärf-Platz 2, 1220 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 4/5/10") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 4/5/10\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 8/16/17") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 8/16/17\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 9/18/19 Klosterneuburg") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel") getField("Text01").value="Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "Amstetten") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rGraben 7, 3300 Amstetten";

else if (cItem == "Melk") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rAbt Karl-Straße 25, 3390 Melk";

else if (cItem == "Scheibbs") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rErlafpromenade 10, 3270 Scheibbs";

else if (cItem == "Baden") getField("Text01").value="Finanzamt Baden Mödling\rJosefsplatz 13, 2500 Baden";

else if (cItem == "Mödling") getField("Text01").value="Finanzamt Baden Mödling\rDI Wilhelm Haßlingerstraße 3, 2340 Mödling";

else if (cItem == "Bruck an der Leitha") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rStefaniegasse 2, 2460 Bruck an der Leitha";

else if (cItem == "Gänserndorf") getField("Text01").value="Finanzamt Gänserndorf Mistelbach\rRathausplatz 9, 2230 Gänserndorf";

else if (cItem == "Mistelbach") getField("Text01").value="Finanzamt Gänserndorf Mistelbach\rMitschastraße 5, 2130 Mistelbach";

else if (cItem == "Hollabrunn") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rBabogasse 9, 2020 Hollabrunn";

else if (cItem == "Korneuburg") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rLaaerstraße 13, 2100 Korneuburg";

else if (cItem == "Tulln an der Donau") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rAlbrechtsgasse 26-30, 3430 Tulln an der Donau";

else if (cItem == "Lilienfeld") getField("Text01").value="Finanzamt Lilienfeld St. Pölten\rLiese Prokop Straße 14, 3180 Lilienfeld";

else if (cItem == "St. Pölten") getField("Text01").value="Finanzamt Lilienfeld St. Pölten\rDaniel Gran-Straße 8, 3100 St. Pölten";

else if (cItem == "Neunkirchen") getField("Text01").value="Finanzamt Neunkirchen Wr. Neustadt\rTriesterstraße 16, 2620 Neunkirchen";

else if (cItem == "Wiener Neustadt") getField("Text01").value="Finanzamt Neunkirchen Wr. Neustadt\rGrazerstraße 95, 2700 Wiener Neustadt";

else if (cItem == "Gmünd") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rAlbrechtser Straße 4, 3950 Gmünd";

else if (cItem == "Horn") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rSchloßplatz 1, 3580 Horn";

else if (cItem == "Krems an der Donau") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rRechte Kremszeile 58, 3500 Krems an der Donau";

else if (cItem == "Waidhofen an der Thaya") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rHauptplatz 23-26, 3830 Waidhofen an der Thaya";

else if (cItem == "Zwettl-Niederösterreich") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rHamerlingstraße 2a, 3910 Zwettl-Niederösterreich";

else if (cItem == "Eisenstadt") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rNeusiedlerstraße 46, 7001 Eisenstadt";

else if (cItem == "Oberwart") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rPrinz Eugen-Straße 3, 7400 Oberwart";

else if (cItem == "Braunau am Inn") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rStadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn";

else if (cItem == "Ried im Innkreis") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rFriedrich Thurner Straße 7, 4910 Ried im Innkreis";

else if (cItem == "Schärding") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rGerichtsplatz 2, 4780 Schärding";

else if (cItem == "Freistadt") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rSchloßhof 2, 4240 Freistadt";

else if (cItem == "Linz") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rBahnhofplatz 7, 4020 Linz";

else if (cItem == "Rohrbach in Oberösterreich") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rLinzerstraße 15, 4150 Rohrbach in Oberösterreich";

else if (cItem == "Gmunden") getField("Text01").value="Finanzamt Gmunden Vöcklabruck\rTagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden";

else if (cItem == "Vöcklabruck") getField("Text01").value="Finanzamt Gmunden Vöcklabruck\rFranz Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck";

else if (cItem == "Grieskirchen") getField("Text01").value="Finanzamt Grieskirchen Wels\rManglburg 17, 4710 Grieskirchen";

else if (cItem == "Wels") getField("Text01").value="Finanzamt Grieskirchen Wels\rDragonerstraße 31, 4601 Wels";

else if (cItem == "Kirchdorf an der Krems") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rPernsteinerstraße 23-25, 4560 Kirchdorf an der Krems";

else if (cItem == "Perg") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rHerrenstraße 20, 4320 Perg";

else if (cItem == "Steyr") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rHandel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr";

else if (cItem == "FA Linz") getField("Text01").value="Finanzamt Linz\rBahnhofplatz 7, 4020 Linz";

else if (cItem == "FA Klagenfurt") getField("Text01").value="Finanzamt Klagenfurt\rKempfstraße 2 und 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee";

else if (cItem == "Spittal an der Drau") getField("Text01").value="Finanzamt Spittal Villach\rDr. Arthur Lemisch-Platz 2, 9800 Spittal an der Drau";

else if (cItem == "Villach") getField("Text01").value="Finanzamt Spittal Villach\rMeister-Friedrich-Straße 2, 9500 Villach";

else if (cItem == "St. Veit an der Glan") getField("Text01").value="Finanzamt St. Veit Wolfsberg\rSponheimer Straße 1, 9300 St. Veit an der Glan";

else if (cItem == "Wolfsberg") getField("Text01").value="Finanzamt St. Veit Wolfsberg\rLindhofstraße 3, 9400 Wolfsberg";

else if (cItem == "Bruck an der Mur") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rAn der Postwiese 8, 8600 Bruck an der Mur";

else if (cItem == "Leoben") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rErzherzog Johann-Straße 5, 8700 Leoben";

else if (cItem == "Mürzzuschlag") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rBleckmanngasse 10, 8680 Mürzzuschlag";

else if (cItem == "Deutschlandsberg") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rBahnhofstraße 6, 8530 Deutschlandsberg";

else if (cItem == "Leibnitz") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rLastenstraße 10, 8430 Leibnitz";

else if (cItem == "Voitsberg") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rDr. Ch. Niederdorfer-Straße 1, 8570 Voitsberg";

else if (cItem == "FA Graz-Stadt") getField("Text01").value="Finanzamt Graz-Stadt\rConrad von Hötzendorf-Str. 14-18, 8010 Graz";

else if (cItem == "FA Graz-Umgebung") getField("Text01").value="Finanzamt Graz-Umgebung\rAdolf-Kolping-Gasse 7, 8010 Graz";

else if (cItem == "Judenburg") getField("Text01").value="Finanzamt Judenburg Liezen\rHerrengasse 30, 8750 Judenburg";

else if (cItem == "Liezen") getField("Text01").value="Finanzamt Judenburg Liezen\rHauptstraße 36, 8940 Liezen";

else if (cItem == "Bad Radkersburg") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rGrazertorplatz 15, 8490 Bad Radkersburg";

else if (cItem == "Feldbach") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rGnaser Straße 3, 8330 Feldbach";

else if (cItem == "Hartberg") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rRot Kreuz Platz 2, 8230 Hartberg";

else if (cItem == "Weiz") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rHans Kloepfergasse 10, 8160 Weiz";

else if (cItem == "FA Innsbruck") getField("Text01").value="Finanzamt Innsbruck\rInnrain 32, 6020 Innsbruck";

else if (cItem == "Kitzbühel") getField("Text01").value="Finanzamt Kitzbühel Lienz\rIm Gries 9, 6370 Kitzbühel";

else if (cItem == "Lienz") getField("Text01").value="Finanzamt Kitzbühel Lienz\rDolomitenstraße 1, 9900 Lienz";

else if (cItem == "Kufstein") getField("Text01").value="Finanzamt Kufstein Schwaz\rOskar Pirlo-Straße 15, 6330 Kufstein";

else if (cItem == "Schwaz") getField("Text01").value="Finanzamt Kufstein Schwaz\rBrandlstraße 19/1, 6130 Schwaz";

else if (cItem == "Landeck") getField("Text01").value="Finanzamt Landeck Reutte\rInnstraße 11, 6500 Landeck";

else if (cItem == "Reutte") getField("Text01").value="Finanzamt Landeck Reutte\rClaudiastraße 7, 6600 Reutte";

else if (cItem == "FA Salzburg-Land") getField("Text01").value="Finanzamt Salzburg-Land\rAigner Straße 10, 5026 Salzburg";

else if (cItem == "FA Salzburg-Stadt") getField("Text01").value="Finanzamt Salzburg-Stadt\rAigner Straße 10, 5026 Salzburg";

else if (cItem == "St. Johann im Pongau") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rHans Kappacher-Straße 14, 5600 St. Johann im Pongau";

else if (cItem == "Tamsweg") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rGartengasse 3, 5580 Tamsweg";

else if (cItem == "Zell am See") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rBrucker Bundesstraße 13, 5700 Zell am See";

else if (cItem == "FA Bregenz") getField("Text01").value="Finanzamt Bregenz\rBrielgasse 19, 6900 Bregenz";

else if (cItem == "FA Feldkirch") getField("Text01").value="Finanzamt Feldkirch\rReichsstraße 154, 6800 Feldkirch";
 else getField("Text01").value=""
 // END 
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